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Regeste
AbR 1980/81 Nr. 16, S. 51: Art. 98 Abs. 1 und 2 ZPO, Art. 112 Abs. 1 ZPO. Soweit Art. 98 ZPO die Gewährung des Armenrechts davon abhängig macht, dass die Einkommenslosigkeit unverschuldet ist, verletzt er den bundesrechtlichen Anspruch auf
Erwägungen
E. 1
Art. 98 Abs. 1 und 2 ZPO, welcher die Voraussetzungen der Gewährung des Armenrechts regelt, lautet: "Wer durch ein vom Einwohnergemeinderat seines Wohnortes ausgestelltes Zeugnis oder durch ein Zeugnis der ausserhalb des Kantons hiefür zuständigen Behörde nachweist, dass er vermögenslos ist und sein Einkommen oder (recte: ohne) sein Verschulden nicht hinreicht, neben dem notwendigen Lebensunterhalt für sich und seine Familie die Kosten der Prozessführung aufzubringen, kann die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege verlangen. Dem Begehren ist nicht zu entsprechen, wenn der Prozess offensichtlich als aussichtslos erscheint." In konstanter Praxis hat das Bundesgericht entschieden, dass einem Gesuchsteller die unentgeltliche Prozessführung nicht deshalb verweigert werden dürfe, weil er die Armut selbst verschuldet habe (BGE 104 Ia 34 E. 4; 99 Ia 438 ff.; 58 I 292). Soweit deshalb Art. 98 Abs. 1 ZPO die Gewährung des Armenrechts grundsätzlich davon abhängig macht, dass die Einkommenslosigkeit unverschuldet sei, verletzt er den bundesrechtlichen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege.
E. 2
Im angefochtenen Entscheid hält der Kantonsgerichtspräsident dem Gesuchsteller vor, "als gesunder, guter Berufsmann...mit der Aufnahme einer intensiven reellen Arbeitssuche am richtigen Ort zu warten, bis das prozessuale Armenrecht erteilt ist", und bezeichnet dieses Verhalten als rechtsmissbräuchlich. Das Bundesgericht hat in seiner Praxis die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, die unentgeltliche Rechtspflege wegen Rechtsmissbrauchs zu verweigern, indessen auf die Fälle beschränkt, wo der Gesuchsteller gerade im Hinblick auf den zu führenden Prozess eine Arbeitsstelle aufgegeben oder, eine andere nicht angetreten hat (BGE 104 Ia 34 E. 4). Der Gesuchsteller hat die Arbeitsstelle nicht im Hinblick auf diesen Prozess aufgegeben. Er ist vom Arbeitgeber fristlos entlassen worden und prozessiert gerade deswegen. Ob der Gesuchsteller mit der Arbeitssuche zuwartet, bis das prozessuale Armenrecht erteilt ist, wie es der Kantonsgerichtspräsident geltend macht, ist fraglich. Der Gesuchsteller bringt nämlich glaubhaft vor, bei mehreren Unternehmungen um eine Arbeitsstelle nachgesucht zu haben. Mit der "Arbeitssuche am richtigen Ort" meinte der Kantonsgerichtspräsident vermutlich, dass sich der Gesuchsteller, wenn er mangels Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz keine Arbeit finde, sich eben in seinem Heimatstaat, der BRD, umschauen müsse. Demgegenüber macht der Gesuchsteller glaubhaft geltend, sich auch in der BRD nach einer Arbeit umgesehen zu haben. Anlässlich einer persönlichen Befragung vor erster Instanz gab nämlich der Gesuchsteller an, auch in der BRD nichts Passendes gefunden zu haben: "Ich hätte in einem Grossbetrieb MDU in Friedrichshafen Serienfertigung machen müssen, das entspricht aber nicht meinem Beruf." Dass der Gesuchsteller als gelernter Werkzeugmacher und offenbar guter Berufsmann nicht ohne weiteres eine Serienarbeit annahm, ist zumindest nicht unverständlich. Ob er sich auch intensiv genug mit der Suche nach Arbeit befasst hat, mag fraglich erscheinen. Immerhin ist nicht zu übersehen, dass die BRD eine relativ hohe Zahl von Arbeitslosen aufweist. Die vom Gesuchsteller behaupteten Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden, sind nicht unglaubwürdig. Insbesondere wäre aber der Schluss nicht zulässig, und dies ist entscheidend, der Gesuchsteller hätte eine Arbeit gerade im Hinblick auf den laufenden arbeitsrechtlichen Prozess nicht angenommen. Hiefür fehlen Anhaltspunkte. Liegt aber kein Rechtsmissbrauch vor, verstösst der angefochtene Entscheid gegen Art. 4 BV und ist, soweit er die unentgeltliche Rechtspflege verweigert, aufzuheben.
E. 3
... Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege schliesst nicht ohne weiteres auch den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung in sich. Diese muss "angezeigt" sein (Art. 112 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 343 Abs. 4 OR stellt der Richter bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Ob dies auch in Fällen wie im vorliegenden gilt, da der Streitwert mehr als Fr. 5'000.-- beträgt, ist umstritten, und wird in der Literatur überwiegend verneint (vgl. anstatt vieler Cotter, Das Luzerner Arbeitsgericht und die Bestimmung des Art. 343 OR, Zürich 1979, 82 f. mit Hinweisen). Aber selbst die Annahme, dass auch im vorliegenden Prozess der Untersuchungsgrundsatz zur Anwendung gelangte, schlösse den Anspruch nicht ohne weiteres aus (BGE 104 Ia 72 ff.). Ob ein Anspruch auf Beigabe eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes besteht oder nicht, hängt nämlich weitgehend davon ab, wie leicht die sich im Prozess stellenden Fragen zu beantworten sind, ob die gesuchstellende Partei selbst rechtskundig ist und ob sich die Gegenpartei ihrerseits von einem Anwalt vertreten lässt (BGE 104 la 77). Die im arbeitsrechtlichen Prozess zu beurteilenden Fragen können, ohne dass darauf näher einzugehen ist, zumindest nicht als offenkundig einfach qualifiziert werden. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte, dass der Kläger rechtskundig ist. Zudem ist die Beklagte durch einen Anwalt vertreten, weshalb auch unter dem Gesichtspunkt des Postulats der Waffengleichheit die Verbeiständung des Klägers durch einen Anwalt durchaus angezeigt ist. de| fr | it Schlagworte gesuchsteller unentgeltliche rechtspflege arbeit entscheid arbeitsrecht ort sachverhalt rechtsmissbrauch richtigkeit kläger frage bundesgericht bundesrecht von amtes wegen beklagter Mehr Deskriptoren anzeigen Normen Bund BV: Art.4 OR: Art.343 ZPO: Art.98 Art.112 Leitentscheide BGE 104-IA-31 S.34 99-IA-437 S.438 58-I-292 104-IA-72 AbR 1980/81 Nr. 16
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